
R E I S E B E D I N G U N G E N der B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH 
 

Sehr geehrter Reisegast, 
 

ich freue mich, Sie auf einer meiner Reisen als Gast begrüßen zu dürfen und danke Ihnen für das mir hiermit entgegengebrachte Vertrauen.  Diese Reise habe 

ich in Ihrem Interesse sorgfältig geplant, um damit alle Voraussetzungen für ein interessantes Erlebnis zu schaffen. 

Hierzu gehören auch meine Reisebedingungen, die Bestandteil des mit mir geschlossenen Reisevertrages sind und damit für Verständnis und Klarheit der 

Rechte und Pflichten zwischen Ihnen und mir Sorge tragen. 

Grundlage meiner Reisebedingungen sind die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das BGB §651a-m. 
 

 

Ihre B&S  Bildungs- und Studienreisen GmbH,  74867 Neunkirchen  -  Gabriela Müller 

 

 

1. Haftung des Reiseveranstalters 
1.1. Bildungs- und Studienreisen GmbH haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 

eines ordentlichen Kaufmannes für: 

A. Die gewissenhafte Reisevorbereitung, 

B. Die sorgfältige Auswahl und die Überwachung des Leistungsträgers, 

C. Die Richtigkeit der Beschreibung aller in der Ausschreibung angegebenen 

Reiseleistungen, sofern der Reiseveranstalter nicht vor Vertragsabschluss eine 

Änderung der Prospektangaben erklärt hat. 

D. Die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen. 
1.2. Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der 

Leistungserbringung betrauten Person. 

1.3. Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im 

Linienverkehr erbracht und dem Reisenden hierfür ein entsprechender 

Beförderungsausweis ausgestellt, so erbringt der Reiseveranstalter insoweit 

Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung 

ausdrücklich darauf hinweist.  Er haftet daher nicht für die Erbringung der 
Beförderungsleistung selbst.  Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach 

den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Reisende 

hingewiesen wird und die ihm auf Wunsch zugänglich gemacht werden. 

 

2. Beschränkung der Haftung 

2.1. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht 

Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

A. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder 

B. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  

2.2. für alle gegen den Veranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus 

unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, 

haftet der Reiseveranstalter bei Personenschäden bis Euro 75.000,-je Kunde und 

Reise.  Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden beträgt je Kunde und Reise 

Euro 4.100,--; übersteigt der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung 
für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt.  

2.3. Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang 

mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 

Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung 

ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden.  

2.4. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Reiseveranstalter ist insoweit 

beschränkt oder ausgeschlossen, als aufgrund internationaler Übereinkommen 
oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem 

Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf 

Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen 

oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 

Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

2.5. Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertraglichen 

Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des 

Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den Internationalen Abkommen von 
Warschau, Den Haag, Guadalajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für 

Flüge nach USA und Kanada).  Diese Abkommen beschränken in der Regel die 

Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste 

und Beschädigungen von Gepäck.  Sofern der Reiseveranstalter in anderen Fällen 

Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden Bestimmungen. 

2.6. Kommt dem Reiseveranstalter bei Schiffsreisen die Stellung eines 

vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach den Bestimmungen 

des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtsgesetzes. 

 

2.7. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung  

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende 

innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise 

gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann  

 

 

 

der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung der Frist verhindert worden ist.  

Ansprüche des Reisenden nach den §§ 651c bis 651f BGB verjähren in einem 

Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 

enden sollte. Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 

Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden 

Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der 

Reiseveranstalter die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung 

tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
Reiseleitungen im Urlaubsgebiet sind nicht befugt oder bevollmächtigt, 

Ansprüche, insbesondere Ansprüche auf Minderung des Reisepreises oder auf 

Schadensersatz, mit Wirkung für Bildungs- und Studienreisen GmbH 

anzuerkennen. 

 

3. Bezahlung 

a) Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung bis zur Höhe von zehn von 
Hundert des Reisepreises gefordert. Zusammen mit der Anmeldebestätigung 

erhalten Sie Ihren Reisepreissicherungsschein. b) Die Restzahlung wird 4 Wochen 

vor Reisebeginn nach Rechnungserhalt fällig. c) Die Reiseunterlagen werden dem 

Reisegast nach Eingang seiner Zahlung beim Reiseveranstalter zugesandt bzw. 

ausgehändigt. 

 

4. Rücktritt durch den Kunden, Ersatzpersonen 

4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.  
Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter.  Dem 

Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so kann B&S-Reisen GmbH Ersatz für 

die getroffenen Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen.  Es 

entstehen folgende pauschalierte Rücktrittsgebühren: 

bis 90 Tage vor Reiseantritt € 150,-- 

bis 45 Tage vor Reiseantritt € 300,-- 

bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% des Reisepreises 
bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des Reisepreises. 

ab 14.Tag vor Reiseantritt 75% des Reisepreises 

Bei Charterflügen betragen die Stornokosten 

ab 29. Tag vor Reisebeginn                                         90% des Reisepreises. 

Bei Nichtantritt der Reise ohne Rücktrittserklärung (no show) kann keine 

Rückerstattung erfolgen. 

Einzelne Leistungen -z.B. Theaterkarten- können von diesem Rücktrittsrecht 
ausgenommen sein.  Darauf wird dann an entsprechender Stelle hingewiesen.  

Werden einzelne Reiseleistungen der Pauschalreise nicht in Anspruch genommen, 

hat der Reisegast keinen Anspruch auf Erstattung. 

4.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein 

Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt.  Der 

Reiseveranstalter kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den 

besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche 

Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 
Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem 

Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den 

Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten. 

4.3. Im Falle eines Rücktritts kann der Reiseveranstalter vom Kunden die 

tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen. 

 

5. Mitwirkungspflicht 

Der Reiseteilnehmer ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken um evtl. Schäden zu 

vermeiden oder gering zu halten. Insbesondere ist der Reisegast verpflichtet, seine 

Beanstandungen unverzüglich der Reiseleitung mitzuteilen. Diese ist verpflichtet, 

so weit als möglich für Abhilfe zu sorgen. Unterlässt ein Reiseteilnehmer 

schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht 

ein. 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

Reisende sollten sich über Infektions- und Impfschutz - sowie andere Prophylaxemaßnahmen rechtzeitig informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat zu 

Thrombose- und anderen Gesundheitsrisiken eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere bei den Gesundheitsämtern, 

reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, Reisemedizinischen Informationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung wird verwiesen! 

 

 


